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RECHT UND STEUERN

So funktioniert in Spanien der „usufructo“ 
–  und so kann man damit Steuern sparen 

Der Einfachheit hal-
ber beschränkt sich 
der folgende Artikel 
auf den Nießbrauch 
im Zusammenhang 
mit Immobilien. Wer 
das Nießbrauchs-
recht für ein Haus 
innehat, kann über 
dieses verfügen. Er 
kann es bewohnen 
und gewerblich nut-
zen oder privat ver-
mieten, wobei ihm 
jeweils hundert Pro-
zent der Einnahmen 

zustehen. Lediglich der Verkauf oder 
bauliche Maßnahmen, die über In-
standhaltung hinausgehen, sind ihm 
verwehrt. Dem Nießbraucher sind 
aber auch alle mit dem Betrieb und 
Erhalt der Immobilie verbundenen 
Pflichten aufgebürdet, bis hin zur 
Bezahlung der Steuern. Lediglich die 
Vermögensteuer wird für Nießbrau-
cher und den Inhaber des �„bloßen 
Eigentums�“ anteilig berechnet.
 Zuvor eine kurze Erklärung zu ei-
nem Begriff, der im deutschen Ohr 
merkwürdig klingt: �„bloßes Eigen-
tum�“ (nuda propiedad). Der Grund: 
In Deutschland ist der Nießbrauch 
ein Recht, das vom Eigentümer ei-
ner anderen Person gewährt wird. 

Fast wie 
Eigentum:
Nießbrauch

besondere Steuernormen. Diese kön-
nen bedingen, dass beim Schenken 
keine Schenkungsteuer und beim 
Erben keine Erbschaftsteuer anfällt. 
Auf den Balearen ist das aufgrund 
der sehr günstigen Schenkungs- und 
Erbschaftsteuersätze ein Nachteil.
 Aber diese günstigen Steuersätze 
gelten nur für die Angehörigen der 
Verwandtschaftsgruppen I und II, 
d. h. Vorfahren und Abkömmlinge 
der direkten Linie sowie Ehepartner. 
Wenn hingegen andere Verwandte 
oder Nichtverwandte zu Erben oder 
Begünstigte einer Schenkung ge-
macht werden, ist der Nießbrauch 
eine interessante Option. Denn ab 
Verwandtschaftsgruppe III schla-
gen die Steuerbehörden in Spanien 
für Schenkungen und Erbschaften 
mit Steuersätzen zu, die bis über 
80 Prozent erreichen können. Mit 
Nießbrauch lässt sich dieses Prob-
lem elegant und vollkommen legal 
lösen. Gestaltungen dieser Art haben 
freilich ihre formellen Finessen und 
auch Nachteile. Ein kompetenter 
Berater achtet unter anderem auf die 
folgenden Aspekte:
 �– Der Blick muss immer auch auf 
die denkbaren Übertragungen der 
Immobilie in der Zukunft gerichtet 
sein, niemals alleine auf eine Situati-
on und eine einzige Steuerart.
 �– Der Blick sollte alle Parteien 
erfassen. Bei einer Schenkung etwa 
können unerwartete Steuerfolgen für 
den Schenker entstehen.
 �– Welche Steuerfolgen ergeben 
sich im Land der steuerlichen Ansäs-
sigkeit?
 Nießbrauch kommt von Genie-
ßen. Das darf nicht darüber hinweg-
täuschen, dass der usufructo ein kom-
pliziertes Instrument sein kann, des-
sen Gebrauch gut überlegt sein will.

Prof. Dr. Heribert Heckschen ist 
Notar in Dresden, Thomas Fitzner 
arbeitet im internationalen Steuerbü-
ro European@ccounting in Palma.
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Gemeinsam mit der renommier-
ten Firma Görg/BWLS Strunk 
Stoffersen organisiert Euro-
pean@ccounting eine weitere 
Vortragsreihe zur Vermögens-
sicherung. Dieses Jahr liegt der 
Fokus der Veranstaltung, die 
nach zwei Editionen auf Mallor-
ca nun erstmals in Deutschland 
stattfindet, auf dem Übergang 
vom Leben als Unternehmer 
in den dritten Lebensabschnitt. 
Dabei werden am Beispiel Spa-
nien auch die Steuersachverhal-

te im Ausland behandelt: 20./21. 
September, Kempinski Hotel 
Frankfurt (kostenp ichtig).
 Um Immobilien in Spanien 
geht es bei einer halbtätigen 
Vortragsreihe in Palma, die sich 
um Steuern, Erbrecht und Nieß-
brauch dreht: 14. Oktober, Club 
Mallorca Zeitung, Eintritt frei, 
Anmeldung erforderlich. 
 Information/Anmeldun-
gen für beide Veranstaltungen: 
thomas@europeanaccounting.
net.

SEMINARE IN FRANKFURT SOWIE 
IM CLUB DER MALLORCA ZEITUNG

Thomas Fitzner

Prof. Dr. 
Heckschen

In Spanien hingegen können Nieß-
brauch und bloßes Eigentum als un-
abhängige Rechte übertragen werden 
und sind somit leichter handelbar.
 Vielfach kommt Nießbrauch im 
Familienverbund zur Anwendung. 
So schenken die Eltern den Kindern 
ihr Eigenheim, behalten sich je-
doch ein Nießbrauchsrecht vor, also 
das Recht, die Immobilie uneinge-
schränkt zu nutzen.
 Der Inhaber des �„bloßen Eigen-
tums�“ hat ein nießbrauchsbelastetes 
Eigentum: Das Haus gehört ihm, er 
hat aber kein Recht auf Nutzung, so-
lange der Nießbrauch besteht.
 Das spanische Vermögensteuer-
gesetz legt genau fest, welchen Wert 
der Nießbrauch und das bloße Eigen-
tum haben, womit sich eine Mög-
lichkeit zum Steuernsparen eröffnet. 
Manche ausländische Familien ge-
hen beim Immobilienkauf in Spanien 
wie folgt vor: Papa oder Mama kauft 
das Ferienhaus nicht allein, sondern 
die ganze Familie tritt als Erwerber 
auf. Denn wenn die Immobilie mehr 
als 700.000 Euro wert ist, rasselt der 
Alleineigentümer umgehend in die 
Vermögensteuerfalle. Lösung: Die 
Eltern schenken den Kindern unter 
Nutzung der in ihrer Heimat gelten-
den Freibeträge das nötige Kleingeld, 
und damit beteiligt sich die zweite 

■ Vor allem für Immobilien wird Nießbrauch gerne genutzt.  FOTO: RAMON

Generation am Erwerb. Dabei erwer-
ben die Kinder typischerweise das 
bloße Eigentum, die Eltern hingegen 
das Nießbrauchsrecht.
 So wird dank der pro Person 
geltenden Freibeträge kaum noch 
jemand vermögensteuerpflichtig. 
Zugleich können die Eltern das Haus 
nutzen, als ob es ihnen gehörte. Und 

wenn sie das Eigentum vollständig 
übertragen wollen, ist nicht der ge-
samte Immobilienwert zu versteuern, 
sondern nur jener Teil, der auf den 
Nießbrauch entfällt.
 Man sollte sich jedoch die Steuer-
folgen für künftige Übertragungen 
berechnen lassen. Bei Erwerb mit 
Nießbrauch gelten unter Umständen 


